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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einem Anschluss des Bebauungsgebietes an das Mischwassersystem 
der Röhrenstraße/ Wiesenstraße wird nicht zugestimmt. Bei starken 
und/ oder langanhaltenden Regenereignissen kommt es zu 
Überstauereignissen. Eine zusätzliche Einleitung von Abwasser in den 
Kanal würde zu einer weiteren Verschärfung der Situation führen. In 
diesem Fall kann die schadlose Abwasserentsorgung durch die 
bestehenden Verbandsanlagen nicht sichergestellt werden. 
 
Dem Anschluss der Straßenentwässerung wird zugestimmt. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Eine Einleitung des auf den befestigten Flächen anfallenden Nieder-
schlagswassers in den Strengbach ist grundsätzlich möglich. Dabei 
orientiert sich die zulässige Einleitmenge am natürlichen Gebiets-
abfluss, welcher mit 2-4 l/ (s*ha) angegeben ist [Quelle: Gewässer-
kundlicher Landesdienst (GLD)]. Von dieser zulässigen Menge sind die 
vorhandenen Einleitungen aus diesem Gebiet abzuziehen. 
Ausgehend von einer Flächengröße von 4,8674 ha und einem 
maximalen natürlichen Gebietsabfluss von 4 l/ (s*ha) ermittelt sich die 
Gesamtmenge mit 19,47 l/s. Davon sind die bereits erlaubten 5 l/s 
(siehe wasserrechtliche Erlaubnis des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
vom 10.06.2015, Aktenzeichen 66.09/ 6260035/ 14/ 15) abzuziehen. 

 

Dies bedeutet, dass die Menge an Regenwasser, welches auf den 
befestigten Flächen in diesem Gebiet anfällt und gefasst wird, zunächst 
zurückgehalten und nur gedrosselt in den Strengbach an maximal 3 
Einleitstellen abgeleitet werden darf, soweit die Menge von 14,47 l/s 
nicht überschritten wird. Die Dimensionierung der Rückhalte-
einrichtungen (Stauraumkanäle o.ä.) ist im Zuge der Beantragung der 
wasserrechtlichen Erlaubnis(se) bei der Unteren Wasserbehörde 
nachzuweisen. 
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